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Gastspielordnung  

Pro Gastspieler (nicht Vereinsmitglied) ist ein aktives Mitglied als Spieler erforderlich! 

Gastspiele sind nur möglich, wenn Plätze frei sind. 

Das Gastspiel muss an der Belegungstafel durch Verwendung eines Gastschildes für den 

Gastspieler angezeigt werden. 

Das Gastspiel muss vom Vereinsmitglied in die Gastspielkarte, die sich neben der Bele-

gungstafel befindet, vor dem Spielen eingetragen werden. Bitte sämtliche Angaben gut le-

serlich in Druckbuchstaben ausfüllen und unbedingt die Mitgliedsnummer (steht auf dem 

Namensschild) angeben. 

Passive Mitglieder dürfen bis zu 3 Gastspiele pro Saison zu den unten genannten 

Gastspielgebühren durchführen, danach erfolgt automatisch die Umstellung auf aktive 

Mitgliedschaft. Deshalb muss das Spiel in die Gastspielkarte eingetragen werden. 

 

Der Betrag für das Gastspiel wird dann vom Konto des aktiven/passiven Mitgliedes ab-

gebucht. Die Zahlung der Gastspielgebühr an der Theke ist ausgeschlossen. 
 
Unsere Gäste bitten wir um Verständnis, dass die Gastfreundschaft maximal 3 Stunden 

pro Saison in Anspruch genommen werden darf. Wer regelmäßig auf unserer Anlage spie-

len möchte, muss aktives Mitglied werden. 
 
Weitere Regelungen siehe Platzbelegungsordnung. 
 
Spieldauer und Gebühr 

Die Gebühr bezieht sich jeweils auf eine Spieldauer 

  
 Einzel:  60 Minuten =    8,– EUR / Erwachsene 

 Doppel:  90 Minuten =  12,– EUR / Erwachsene 

 

 Einzel:  60 Minuten =    4,– EUR / Kinder, Jugendliche, Studenten 

 Doppel:  90 Minuten =    6,– EUR / Kinder, Jugendliche, Studenten 

 

 
Für alle Gastspiele besteht Eintragungspflicht vor dem Spiel. 

 

 

Nicht eingetragene Gastspiele schädigen den Verein und dessen Mitglieder. 
 
Der Vorstand behält sich vor bei Nichteintragung eine Entschädigung zu erheben.  
 

 

 


